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Besonderer Teil des Strafgesetzbuches - Aufnahme nicht eingehaltener

Wahlversprechen von Parteien in das StGB

Text der Petition Der Deutsche Bundestag möge einen Gesetzentwurf verabschieden, welcher

Wahllügen, also die Wahlversprechen der einzelnen Parteien während des

Wahlkampfes, welche nach der Wahl nicht eingehalten werden, in das

Strafgesetzbuch (StGB) aufnimmt.

Begründung In jedem Wahlkampf werden den deutschen wahlberechtigten Bürgern Versprechen

gemacht, um deren Vertrauen zu gewinnen und somit deren Wahlstimme zu erhalten.

Die Erfahrung der letzten Jahrzehnte hat gezeigt, dass es sich hierbei oft in hohem

Maße um arglistige Täuschung handelt. Dadurch entsteht dem Wähler oft erheblicher

Schaden. Das StGB kennt unter §§ 263-266b den Straftatbestand des Betruges,

welche sich aber nur als Vermögensdelikt definiert. Der Gesetzgeber erkennt zwar

gewisse Sonderregelungen (Versicherungsmissbrauch nach § 265 StGB

,Kapitalanlagebetrug nach § 264a StGB ,Subventionsbetrug nach § 264 StGB

,Computerbetrug nach § 263a StGB – welcher den Betrug einer Maschine und nicht

eines Menschen berücksichtigt- und die Täuschung des Finanzamtes nach § 369 ff.

Abgabenordnung (AO) als Steuerhinterziehung) an, jedoch greift keine der

angeführten §§ die Leistungserschleichung (Leistung definiert als erbrachte

Wahlstimme des Wählers und Erschleichung definiert als inhaltsloses Versprechen

der Parteien), welche in regelmäßigem Abstand von 4 Jahren durchgeführt wird, auf.
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